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63 der Beilagen zu den steno graphischen Pro toko lien des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfassungs~und Rechtsangelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 190 Juni 1968, 
betreffend ein Bundesgesetz , mit dem das Kartellgesetz /1959 
ge~ndert wird (50 Kartellgesetznovelle) 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß sollen verschiedene 

Formen der Zusammenarbei tI von Unternehm\.mgen zum Z~'Jecke der 

Rationalisierung erleichtert werdeno Die im Kartellgesetz vor

gesehene Höglichkeit der Überprüfung von Vereinbarungen soll 

dahingehend ergänzt werden, daß Voraussetzungen für eine Ver

einbarung dann nicht mehr gegeben sind, wenn die im geschäft

lichen Verkehr vom Letztverbraucher bezahlten Preise überwiegend 

die in der Vereinbarung bestimmten Verkaufspreise erheblich 

unterschreiteno Ferner soll die Möglichkeit zur Einführung des 

so genannten Netto-Prei ssystems geschaffen wer('1en 0 

Der Ausschuß für Verfassun@3"und ReC',htsangelegenheiten hat 

die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 24G J'uni -1968 
in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen 

Hause zu empfehlen, den Gesetzesbeschluß nicht zu beeinsprucheno 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Ausschuß 

für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten den Antrag,der Bundes

rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 190 Juni 

1968, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Kartellgesetz 

1959 geändert wird (50 Kartellgesetznovelle) ,wird kein Ein

spruch erhobeno 

L i e d 1 
Berichterstatter 

\.Jien, am 240 Juni '1968 

M a y r hau seI' 
Obmann 
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